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V O R T R A G  

 

DIE STELLUNG DES BUNDESVERFASSUNGS-

GERICHTS IM GEFÜGE DER NATIONALEN UND 

INTERNATIONALEN INSTITUTIONEN  
CHISINAU, 6. Oktober 2014 

                                                         
Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Frau Botschafterin Knotz, sehr 

geehrter Herr Geissler, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich freue mich sehr, heute bei meinen mol-

dauischen Kolleginnen und Kollegen sein zu 

dürfen. Mein besonderer Dank gilt dem Ver-

fassungsgericht der Republik Moldau für den 

freundlichen Empfang. Der Konrad-Adenauer-

Stiftung danke ich für die Einladung, die Über-

gabe eines Sammelbandes mit ausgewählten, 

in die rumänische Sprache übersetzten Ent-

scheidungen des deutschen Bundesverfas-

sungsgerichts mitzuerleben. Das ist zugleich 

ein willkommener Anlass, einander kennen zu 

lernen und den fachlichen Austausch auf ver-

fassungsgerichtlicher Ebene zu stärken. 

In meinem Vortrag möchte ich die Stellung 

des Bundesverfassungsgerichts als „Hüter der 

Verfassung“ im Gefüge nationaler und interna-

tionaler Institutionen skizzieren. Damit dies 

gelingt, ist zunächst auf die Stellung des Bun-

desverfassungsgerichts im Rahmen der inner-

staatlichen Verfassung einzugehen. Dazu ge-

hört auch das Verhältnis des Bundesverfas-

sungsgerichts zu den anderen Verfassungsor-

ganen und zur Politik. Sodann möchte ich die 

Stellung des Bundesverfassungsgerichts im 

europäischen Kontext näher erläutern. Da-

bei geht es namentlich um das Verhältnis 

zum Gerichtshof der Europäischen Union 

und zum Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte. 

I. 

1. Das Bundesverfassungsgericht stellt die 

Einhaltung des Grundgesetzes für die Bun-

desrepublik Deutschland sicher. Das gilt vor 

allem für die Durchsetzung der Grundrechte 

der einzelnen Bürger; wesentlicher Baustein 

dafür ist die Individualverfassungsbe-

schwerde, die jedem Bürger offen steht, der 

sich durch die öffentliche Gewalt in seinen 

Grundrechten verletzt sieht. Hinzu treten 

die abstrakte (auf Antrag der Bundesregie-

rung, einer Landesregierung oder eines 

Viertels der Mitglieder des Bundestages) 

und die konkrete Normenkontrolle (auf Vor-

lage eines Instanzgerichts). Aber auch 

Streitigkeiten zwischen Verfassungsorganen 

oder zwischen dem Bund und den Ländern 

werden durch das Bundesverfassungsge-

richt beigelegt.  

Die Stellung, die Befugnisse und die Kompe-

tenzen des Bundesverfassungsgerichts wer-

den durch die Verfassung selbst festgelegt 

(Art 93, 94 GG) und durch Regelungen in 

einem einfachen Gesetz, dem so genannten 
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Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ergänzt. 

Ferner gibt sich das Bundesverfassungsgericht 

eine Geschäftsordnung, die vom Plenum – al-

so von allen 16 Richtern beider Senate – be-

schlossen wird. 

Das Bundesverfassungsgericht wird oft als 

„Zwillingsgericht“ umschrieben. Diese auf ers-

te Sicht vielleicht etwas kurios anmutende Be-

zeichnung soll zum Ausdruck bringen, dass es 

sich aus zwei Senaten mit jeweils acht Mit-

gliedern zusammensetzt, die völlig unabhän-

gig voneinander agieren. Die Zuständigkeit für 

Verfassungsbeschwerden und Normenkontrol-

len ist dabei auf beide Senate verteilt. In allen 

übrigen Verfahren entscheidet ausschließlich 

der Zweite Senat (als sog. Staatsgerichtshof), 

dem ich seit Dezember 2011 - also seit beina-

he drei Jahren - angehöre. 

Dabei macht die Prüfung von Verfassungsbe-

schwerden den weit überwiegenden Anteil der 

verfassungsrichterlichen Tätigkeit aus (97%). 

Die Zulässigkeitshürden für eine Verfassungs-

beschwerde sind sehr hoch. Dem entspre-

chend ist die Erfolgsquote bei den VB sehr ge-

ring. Sie liegt mit leichten Schwankungen bei 

etwa 2%, was wir aber auch als Qualitäts-

merkmal für unsere fachgerichtliche Recht-

sprechung werten.  Die Verfassungsbeschwer-

den werden regelmäßig in der Kammer 

- bestehend aus drei Verfassungsrichtern, die 

einstimmig entscheiden müssen - beschieden; 

die Kammer darf einer VB stattgeben, wenn 

diese offensichtlich begründet ist. Der Senat 

wird mit der VB nur befasst, wenn sich die 

Kammermitglieder nicht einigen können oder 

wenn die weitere gesetzliche Voraussetzung 

für eine Kammerentscheidung nicht gegeben 

ist: Das ist bei einer grundsätzlichen verfas-

sungsrechtlichen Bedeutung der Fall, wenn es 

also um Fragen geht, mit denen sich der Se-

nat in seiner Gesamtheit noch nicht befasst 

hat. Anders ausgedrückt: Die Kammern dür-

fen nur auf Grundlage bereits vorhandener 

Rechtsprechung des Senats entscheiden.  

 

2. Das Bundesverfassungsgericht ist Verfas-

sungsorgan. Es ist also nicht nur von Exeku-

tive und Politik völlig unabhängig, sondern 

es ist seine vordringliche Aufgabe, innerhalb 

des Systems der Gewaltenteilung die Exe-

kutive zu kontrollieren. Prüfungsmaßstab 

für seine Entscheidungen ist allein das 

Grundgesetz. Fragen der politischen 

Zweckmäßigkeit dürfen dabei keine Rolle 

spielen. Das Bundesverfassungsgericht be-

stimmt also nur den verfassungsrechtlichen 

Rahmen des politischen Entscheidungsspiel-

raums. Diese Begrenzung staatlicher Macht, 

insbesondere der Exekutive, durch ein un-

abhängiges Gericht, das ebenfalls Verfas-

sungsorgan ist und daher den anderen Ver-

fassungsorganen „auf Augenhöhe“ begeg-

nen kann, ist ein wesentliches, tragendes 

und unverzichtbares Element des Rechts-

staats. Als - wenn auch nur äußeres, aber 

dennoch deutliches - Zeichen der Unabhän-

gigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist 

darauf geachtet worden, dass es seinen Sitz 

nicht in Berlin, sondern – in bewusster 

räumlicher Entfernung zu Berlin – in Karls-

ruhe nimmt. 

Dem besonderen Status als Verfassungsor-

gan liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass ein 

Verfassungsgericht die ihm zugewiesenen 

Aufgaben nur so als wirklich unabhängige 

Einrichtung erfüllen kann, nur dann vermag 

es zur Befriedung der Bürger, die sich in 

Grundrechten verletzt sehen, und zur Be-

friedung von Streit zwischen Verfassungsor-

ganen beizutragen. Wirkliche Unabhängig-

keit muss zudem von der Öffentlichkeit als 

solche wahrgenommen werden. Ein Verfas-

sungsgericht, das sich auch nur vermeintlich 

in der Anschauung der Öffentlichkeit sach-

widrigen und sachfremden Versuchen der 

Einflussnahme ausgesetzt sieht, wird un-

vermeidlich auch Zweifeln an seiner Unab-

hängigkeit begegnen. Es darf nicht ansatz-

weise der Eindruck entstehen, dass auf die 

Verfassungsgerichtsbarkeit unbotmäßig 

Druck ausgeübt wird, dass versucht wird, 

faktisch oder durch institutionelle Eingriffe 

Einfluss zu nehmen.  
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In eben dieser Erkenntnis, also in der Er-

kenntnis der Unabdingbarkeit und Unverzicht-

barkeit richterlicher Unabhängigkeit, hat die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen 

im Jahre 1985 "Grundprinzipien der Unabhän-

gigkeit der Richterschaft" beschlossen und in 

zwei Resolutionen (40/32 und 40/146) nie-

dergelegt. Die Unabhängigkeit der Richter-

schaft ist danach durch den Staat zu gewähr-

leisten und in der Verfassung oder der Ge-

setzgebung des betreffenden Landes zu ver-

ankern. Es ist die Pflicht aller staatlichen und 

sonstigen Einrichtungen, die Unabhängigkeit 

der Richter zu achten und zu wahren. Aufgabe 

der Richter ist es, entsprechend dem Gesetz 

zu entscheiden, und zwar ohne Beschränkun-

gen, vor allem aber – wörtlich aus den Resolu-

tionen zitiert – ohne „ungehörige Beeinflus-

sung oder Einwirkung, ohne Druck, Bedrohung 

oder Einmischung direkter oder indirekter Art, 

gleich von welcher Seite und aus welchem 

Grund.“ 

Heute sind in allen Staaten, die sich als demo-

kratische Rechtsstaaten begreifen, die Min-

deststandards (verfassungs-) richterlicher Un-

abhängigkeit durchweg gewährleistet. Die 

Hauptelemente, nämlich die sachliche und 

persönliche Unabhängigkeit der Richter, sind 

gesichert, mag ihre Unabhängigkeit in den 

einzelnen Staaten auch auf unterschiedliche 

Weise ausgestaltet sein. 

Auf dieser Basis muss auch das Verhältnis der 

Verfassungsorgane untereinander von wech-

selseitigem Respekt bestimmt sein. Dem steht 

nicht entgegen, dass es in der Vergangenheit 

an der einen oder anderen Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts Kritik vor allem 

aus den Reihen der Politik gegeben hat, so 

kürzlich anlässlich des Urteils des Zweiten Se-

nats zum Europawahlrecht und der Sperrklau-

sel von 3 %. Damit muss – als Ausdruck eines 

kritischen, aber stets sachlich bleibenden ver-

fassungsrechtlichen Dialogs - auch eine Insti-

tution wie das Bundesverfassungsgericht le-

ben und sich gegebenenfalls damit auseinan-

dersetzen. Hauptkritikpunkt ist regelmäßig, 

dass das Gericht im Verhältnis zum Gesetzge-

ber zu weit gegangen sei und sich als "Er-

satz-Gesetzgeber "geriert habe. Diese Fälle 

können allerdings nicht als Beispiele für eine 

Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der 

Richter im Allgemeinen und der Verfas-

sungsrichter im Besonderen herangezogen 

werden. Sie sind eher dem übergreifenden 

Thema der natürlichen Spannung zwischen 

Politik einerseits und der Verfassungsrecht-

sprechung andererseits zuzuordnen.  

3. Die Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts sind unanfechtbar. An seine 

Rechtsprechung sind die übrigen Staatsor-

gane gebunden (das heißt: alle anderen 

Verfassungsorgane, alle Behörden und Ge-

richte). Seine Entscheidungen sind somit 

regelmäßig von erheblicher Bedeutung und 

Tragweite für die von ihnen betroffenen Be-

reiche der nationalen Rechtsordnung. Dies 

gilt insbesondere, wenn das Bundesverfas-

sungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass 

die zur Überprüfung gestellte Rechtsnorm 

nichtig oder jedenfalls mit dem Grundgesetz 

unvereinbar ist.  

a) Einleitend möchte ich diese für die deut-

sche Verfassungsgerichtsbarkeit grundle-

gende Begrifflichkeit näher erläutern: Eine 

Norm, die gegen höherrangiges Recht ver-

stößt (in unserem Falle also ein einfaches 

Gesetz gegen die Verfassung), ist nach un-

serem rechtsdogmatischen Verständnis 

grundsätzlich ex tunc – also von Anfang an 

- nichtig. Die normverwerfende, auf Nichtig-

keit lautende Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts ist damit nicht rechtsge-

staltend, sie beinhaltet vielmehr eine Fest-

stellung und beseitigt allenfalls den Rechts-

schein der Gültigkeit des betreffenden Ge-

setzes.  

Diese rigorose Rechtsfolge kann in ihrer 

Umsetzung zu Problemen führen, insbeson-

dere bei Gesetzen, die schon vor längerer 

Zeit verabschiedet wurden und die seither 

in ihrem Anwendungsbereich für eine Viel-

zahl von Fällen die Grundlage staatlichen 

Handelns gebildet haben, welche nunmehr 
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rückwirkend entfällt. Das Bundesverfassungs-

gericht hat daher schon frühzeitig eine weite-

re, weniger einschneidende Rechtsfolge entwi-

ckelt (vgl §§ 31 Abs. 2, 79 Abs. 1 BVerfGG): 

Es kann sich darauf beschränken, die bloße 

Unvereinbarkeit des Gesetzes mit dem Grund-

gesetz festzustellen. Der entscheidende Vorteil 

liegt in einer auf die Zukunft (ex nunc) gerich-

teten Wirkung der Entscheidung – mit der Fol-

ge, dass die betreffende Regelung künftig 

grundsätzlich nicht mehr angewendet werden 

darf (sog. Anwendungssperre) - sowie darin, 

dass das Bundesverfassungsgericht seine Un-

vereinbarkeitserklärung mit Übergangsrege-

lungen (insbesondere Fortgeltensanordnun-

gen) verbinden kann.  

b) Damit es nicht nur bei dem Ausspruch einer 

Nichtigkeit oder Unvereinbarkeit verbleibt, 

sondern auch sichergestellt ist, dass die Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

in der Rechtspraxis den ihnen gebührenden 

Stellenwert haben, stellt das bereits erwähnte 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) 

das dafür erforderliche Instrumentarium zur 

Verfügung. Es handelt sich dabei im Wesentli-

chen um drei Vorschriften, die aufeinander 

abgestimmt sind und mit denen das Bundes-

verfassungsgericht seinen Entscheidungen zur 

Durchsetzung verhelfen kann.  

a) Ausgangspunkt ist § 31 BVerfGG. Diese 

Vorschrift ordnet in ihrem Abs. 1 an, dass alle 

Sachentscheidungen (gemeint sind: der Tenor 

und die ihn tragenden Gründe) des Bundes-

verfassungsgerichts für die anderen Verfas-

sungsorgane des Bundes und die der Länder 

sowie für alle Gerichte und Behörden in der 

Bundesrepublik Deutschland verbindlich sind. 

Das bedeutet nicht nur, dass die öffentliche 

Gewalt die Entscheidungen auf der Ebene der 

Rechtsanwendung zu beachten hat, sondern 

sie hat auch dafür zu sorgen, dass insgesamt 

entsprechend den Vorgaben des Bundesver-

fassungsgerichts ein verfassungsgemäßer Zu-

stand hergestellt wird.  

 

Bei Sachentscheidungen, die in bestimmten 

Verfahrensarten ergehen (vor allem bei der 

abstrakten und der konkreten Normenkon-

trolle, aber auch bei der normenkontrollie-

renden Verfassungsbeschwerde, § 95 Abs. 3 

BVerfGG) und in denen über die Gültigkeit 

eines Gesetzes entschieden wird, hat der 

Tenor sogar Gesetzeskraft. Die Entschei-

dungsformel ist - aus Gründen der Rechtssi-

cherheit und Rechtsklarheit - im Bundesge-

setzblatt zu veröffentlichen.  

b) Die zentrale Vorschrift für die Durchset-

zung verfassungsgerichtlicher Entscheidun-

gen findet sich dann in § 35 BVerfGG. Sie 

lautet dahin, dass das Bundesverfassungs-

gericht – von Amts wegen - in der jeweili-

gen Entscheidung oder auch nachträglich 

durch gesonderten Beschluss bestimmen 

kann (nicht hingegen zwingend auch muss), 

wer die Entscheidung vollstreckt - es kann 

dazu Vollstreckungsaufträge zB einer dafür 

geeigneten Behörde erteilen - sowie auch 

die „Art und Weise“ der Vollstreckung re-

geln.  

 

(1) Das Bundesverfassungsgericht hat diese 

Vorschrift von jeher weit ausgelegt und da-

rin die Einräumung „aller zur Durchsetzung 

seiner Entscheidungen nötigen Kompeten-

zen“ gesehen. Es beansprucht damit „als 

Herr der Vollstreckung“ das Recht, alle An-

ordnungen zu treffen, die erforderlich sind, 

um seinen Sachentscheidungen „Geltung zu 

verschaffen“. Das ist vor dem Hintergrund 

zu sehen, dass die Aufgabe des Bundesver-

fassungsgerichts nicht nur darin besteht, die 

ihm vorgelegten Gesetze verfassungsrecht-

lich zu prüfen und ggf. zu verwerfen, son-

dern ihm - getreu seiner Stellung als Ver-

fassungsorgan - zugleich die besondere 

Verantwortung zukommt, die Bindung der 

gesetzgebenden Gewalt an die Verfassung 

und die effektive Umsetzung der verfas-

sungsgerichtlichen Rechtsprechung für die 

Praxis der Rechtsanwendung sicherzustel-

len. 
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Das ist zugleich die Grundlage für die bereits 

eingangs erwähnten Übergangsregelungen im 

Falle der Unvereinbarkeitserklärung. In die-

sem Zusammenhang kommen die vorüberge-

hende (unveränderte) oder die modifizierte 

Weitergeltung des an sich verfassungswidri-

gen Gesetzes in Betracht, oftmals verbunden 

mit einer Frist, innerhalb derer der Gesetzge-

ber eine verfassungsgemäße Neuregelung zu 

treffen hat, wobei sich die Dauer der Frist 

nach der Dringlichkeit, aber auch nach der 

Schwierigkeit und Komplexität der neu zu re-

gelnden Materie bemisst.  

Derartige Vollstreckungsanordnungen belas-

sen dem Gesetzgeber den erforderlichen Ge-

staltungsspielraum und die notwendige Über-

legungszeit für eine Neuregelung. Das ist ins-

besondere angezeigt:  

- wenn dem Gesetzgeber verschiedene Optio-

nen zur Verfügung stehen, den Verfassungs-

verstoß zu beseitigen, wie dies vor allem bei 

Verletzungen des Gleichheitssatzes (Art. 3 

GG) in Betracht kommen kann (Beispiel: Der 

Gesetzgeber kann einen gleichheitswidrigen 

Begünstigungsausschluss nicht nur durch Ein-

beziehung aller betreffenden Gruppen in die 

Begünstigung, sondern auch dadurch beseiti-

gen, dass er die Begünstigung für alle auf-

hebt),  

- wenn im Interesse des Gemeinwohls ein 

schonender Übergang von der verfassungs-

widrigen zur verfassungsgemäßen Rechtslage 

geboten ist, insbesondere wenn im Fall sofor-

tiger Nichtigkeit ein Zustand geschaffen wür-

de, der mit der Verfassung noch weniger ver-

einbar wäre als der gegenwärtige, etwa weil 

jetzt für den betreffenden Sachverhalt über-

haupt keine Regelung mehr bereit steht; in 

bestimmten Situationen kann die übergangs-

weise Weitergeltung einer an sich verfas-

sungswidrigen Norm akzeptabler sein als ein 

völlig ungeregelter Zustand. 

 

Nur wenn das Bundesverfassungsgericht die 

verfassungswidrige Regelung selbst in einer 

modifizierten Form nicht als Übergangsrege-

lung akzeptieren kann, etwa weil den davon 

Betroffenen sonst gravierende (zB wirt-

schaftliche) Nachteile drohen, formuliert es 

eine eigene Zwischenregelung; auch dazu 

ist es aufgrund § 35 BVerfGG berechtigt.  

(2) Kommt der Gesetzgeber der (meist 

fristgebundenen) Aufforderung zu einer ver-

fassungskonformen Neuregelung nicht nach, 

so kann das Gericht weitere Vollstre-

ckungsmaßnahmen nach § 35 BVerfGG tref-

fen. Es kann dann die gebotene gesetzliche 

Neuregelung letztendlich selbst formulieren 

und damit – ausnahmsweise! – als Ersatz-

gesetzgeber fungieren. Das allerdings ist 

nicht in jedem Falle zwingend erforderlich. 

Denn mit dem Fristablauf endet auch der 

Zeitraum, in dem die verfassungswidrige 

Norm (vorübergehend) weiter angewendet 

werden durfte; das kann etwa bei verfas-

sungswidrigen Steuergesetzen dazu führen, 

dass bestimmte Steuern dann nicht mehr 

erhoben werden dürfen, ohne dass es dazu 

gesonderter Maßnahmen bedürfte.  

c) Während die soeben angeführten Vor-

schriften die künftige Befolgung der Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

sicherstellen, befasst sich § 79 BVerfGG 

damit, inwieweit Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts (gemeint sind wie-

derum die Verfahren der konkreten und 

abstrakten Normenkontrolle und ggf. auch 

der normkontrollierenden Verfassungsbe-

schwerde) Auswirkungen auf rechtlich schon 

abgeschlossene und abgewickelte Sachver-

halte haben können.  

Dabei gilt folgender Grundsatz: Nicht mehr 

anfechtbare Entscheidungen, auch wenn sie 

auf einer verfassungswidrigen Norm beru-

hen, bleiben unberührt. Bestandsschutz und 

Rechtsfrieden setzen sich somit gegenüber 

der Einzelfallgerechtigkeit durch (vorbehalt-

lich § 95 Abs. 2 oder einer besonderen ge-

setzlichen Regelung). 
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Auch hier gilt allerdings: „Keine Regel ohne 

Ausnahme“: 

(1)  Es gibt eine - von Amts wegen zu 

beachtende - Vollstreckungssperre 

(Abs. 2 S. 2), wenn die rechtskräfti-

ge Entscheidung noch nicht oder 

nicht vollständig vollzogen worden 

ist: Eine Vollstreckung ist dann un-

zulässig; dadurch können die weite-

ren Folgen aus einer solchen Ent-

scheidung abgewendet bzw. abge-

mildert werden. Bei zivilrechtlichen 

Entscheidungen steht die Vollstre-

ckungsgegenklage zur Verfügung 

(Abs. 2 S. 3), damit der Schuldner 

das Vollstreckungsverbot durchset-

zen kann. 

(2)  Ferner besteht eine Sonderregelung 

für Strafurteile (Abs. 1), wenn das 

Bundesverfassungsgericht eine ma-

terielle Strafrechtsnorm für nichtig 

oder mit dem GG für unvereinbar 

erklärt hat oder auch eine bestimm-

te Auslegung der Norm für mit dem 

Grundgesetz nicht vereinbar gehal-

ten hat. Der Makel einer strafrechtli-

chen Verurteilung kann immer dann 

ausgeräumt werden, wenn die Ver-

urteilung sich auf diese Norm zu-

rückführen lässt (also darauf be-

ruht). Es besteht hier jedoch kein 

automatisches Vollstreckungsverbot, 

sondern dem Verurteilten wird ein 

Wiederaufnahmegrund zugestanden, 

auf den er sich in einem von ihm an-

zustrengenden Wiederaufnahmever-

fahren berufen kann.  

II. 

Kommen wir zur Stellung des Bundesverfas-

sungsgerichts im internationalen Gefüge. 

Heutzutage ist allgemein die Rede vom Zu-

sammenspiel der europäischen Gerichte. 

Schon in dieser Wortwahl „Zusammenspiel“ 

steckt eine gewisse Verflechtung oder Ver-

wobenheit der Gerichte und damit ein Mitei-

nander und kein Nebeneinander oder gar 

Gegeneinander. Vor einigen Jahren hätte 

man vielleicht noch neutraler formuliert und 

von dem „Verhältnis“ von europäischer und 

nationaler (Verfassungs-) Gerichtsbarkeit 

gesprochen. Endgültig die Zeiten hinter uns 

gelassen haben wir sicherlich, zu denen ein 

deutscher Europarichter und späterer Präsi-

dent des Bundesgerichtshof dieses – jeden-

falls aus heutiger Sicht – „Zusammenspiel“ 

mit dem Ausdruck „rechtliches Bermuda-

dreieck“ belegt hat. Der Ausdruck „Bermu-

dadreieck“ zeigt dabei, dass es um insge-

samt drei Gerichte geht und neben dem Ge-

richtshof der Europäischen Union auch der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

mit seiner Rechtsprechung Einfluss auf un-

ser nationales Rechtssystem nimmt.  

1. Konzentrieren wir uns zunächst auf die 

Beziehung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Union zu unserem nationalen Verfas-

sungsgericht, dies sicherlich auch aus aktu-

ellem Anlass, nachdem das Bundesverfas-

sungsgericht - genauer: der Zweite Senat 

als Staatsgerichtshof - erstmals vom Vorla-

geverfahren nach Art. 267 AEUV Gebrauch 

gemacht hat. In der Gesamtheit gehen wir 

von einem Mehrebenensystem aus oder 

sprechen von einem supranationalen Ver-

fassungsgerichtsverbund. 

Das BVerfG sieht sich in diesem Verbund in 

der Rolle eines Mittlers, der zwei Maximen 

gerecht werden und diese miteinander zum 

Ausgleich bringen muss. Man könnte hier, 

wie es unser Präsident einmal getan hat, 

von den zwei Seiten einer Medaille spre-

chen, oder vielleicht auch von einem beson-

deren System kommunizierender Röhren. 

Auf der einen Seite steht die Europarechts-

freundlichkeit des Grundgesetzes mit einer 

entsprechenden Integrationsverantwortung, 

der das Bundesverfassungsgericht gerecht 

werden muss, auf der anderen Seite die na-

tionale Verfassungsidentität, deren Wah-

rung ebenfalls dem BVerfG anvertraut ist. 
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 a) Aus der Präambel unseres Grundgesetzes 

und aus seinem Art. 23 Abs. 1 folgt der Ver-

fassungsauftrag zur Verwirklichung eines ver-

einten Europas. Das verfassungsrechtliche 

Prinzip der Völkerrechtsfreundlichkeit des 

Grundgesetzes, dem insbesondere auch der 

Dialog mit dem EGMR geschuldet ist, findet 

damit in Art. 23 GG eine Ergänzung durch den 

Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit. Er 

erlaubt nicht nur eine europäische Integration, 

sondern ist, wie der Zweite Senat dies bereits 

in seiner Lissabon-Entscheidung formuliert 

hat, ausdrücklich als Verfassungspflicht zu 

verstehen, eben als Verfassungsauftrag, den 

das Bundesverfassungsgericht – wie die ande-

ren Verfassungsorgane auch – zu erfüllen hat. 

b) Andererseits haben wir einen Art. 79 Abs. 3 

GG zu entnehmenden materiellen Identitäts-

kern unserer Verfassung, der auch und gerade 

vom Bundesverfassungsgericht zu schützen 

ist. Dieser Identitätskern, der sich selbst dem 

Zugriff des verfassungsändernden Gesetzge-

bers entzieht, setzt der grundsätzlichen Er-

mächtigung zur Übertragung von Hoheitsrech-

ten auf die Europäische Union Grenzen; er ist 

somit integrationsfest. Der Identitätskern un-

serer Verfassung erfordert insbesondere eine 

ausreichende demokratische Rückanbindung 

des Integrationsprozesses. Bestimmte Ent-

scheidungen müssen in der Verantwortung 

des Deutschen Bundestags bleiben; dazu ge-

hört vor allem auch seine Haushaltsverant-

wortung. Der Deutsche Bundestag muss als 

Haushaltsgesetzgeber Herr seiner Entschlüsse 

bleiben und darf diese Budgetverantwortung 

nicht auf andere Akteure übertragen. Er darf 

sich keinen finanzwirksamen Mechanismen 

ausliefern, die zu nicht überschaubaren haus-

haltsbedeutsamen Belastungen ohne seine 

vorherige konstitutive Zustimmung führen 

können; er muss also jede ausgabenwirksame 

solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes im 

internationalen oder unionalen Bereich, die 

größeren Umfang hat, im Einzelnen bewilligen.  

 

 c) Damit sind aber nur die beiden 

Pole auf nationaler Ebene beschrieben, ohne 

dass damit schon eine sichere Positionie-

rung im Mehrebenensystem verbunden wä-

re. Hier muss man sich zunächst die ver-

schiedenen Sichtweisen und Aufgabenberei-

che der europäischen und der nationalen 

Gerichte vor Augen führen. Der Gerichtshof 

der Europäischen Union nimmt seinen 

Rechtsprechungsauftrag wahr, indem er ei-

ne Prüfung am Maßstab des Unionsrechts 

wahrnimmt, dem grundsätzlich der Vorrang 

vor dem nationalen Recht zukommt (vgl 

auch Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Lis-

sabon); er sorgt damit für eine einheitliche 

Anwendung des Unionsrechts in den Mit-

gliedstaaten und hat insoweit die Letztent-

scheidungskompetenz. Im Vergleich zu die-

ser eher komfortablen Position des EuGH – 

der sich mit Fragen des nationalen Rechts 

grundsätzlich nicht befasst - muss das nati-

onale Bundesverfassungsgericht den bereits 

beschriebenen Spagat vollziehen: Es beglei-

tet einerseits den Integrationsprozess, kann 

aber andererseits auch in die Situation 

kommen, diesem Integrationsprozess Gren-

zen aufzeigen zu müssen. Die Kontrollauf-

gabe des Bundesverfassungsgerichts er-

streckt sich in diesem Zusammenhang da-

rauf, ob Handlungen von Organen und Ein-

richtungen der Europäischen Union den 

nicht übertragbaren Bereich der durch Art. 

79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsiden-

tität des Grundgesetzes betreffen oder auf 

ersichtlichen Kompetenzüberschreitungen 

beruhen („ultra vires“). Nach der Ho-

neywell-Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfGE 126, 286) ist für 

einen solchen Ultra-Vires-Akt ein hinrei-

chend qualifizierter Verstoß erforderlich. 

Dieser setzt – in kurzer Zusammenfassung - 

voraus, dass das kompetenzwidrige Handeln 

der Unionsgewalt offensichtlich ist und der 

angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zu 

einer strukturell bedeutsamen Verschiebung 

zulasten der Mitgliedstaaten führt. 
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d) Diese soeben beschriebene Kontrollaufgabe 

des Bundesverfassungsgerichts kommt in dem 

Vorlagebeschluss des Zweiten Senats zum 

sog. OMT-Beschluss des Rates der Europäi-

schen Zentralbank vom 6. September 2012 

(über Technical features of Outright Monetary 

Transactions) zum Ausdruck. Einführend zum 

Sachverhalt: Die Beschwerdeführer der Ver-

fassungsbeschwerden und die Antragstellerin 

des Organstreitverfahrens wenden sich dort 

gegen die Mitwirkung der Deutschen Bundes-

bank an der Umsetzung des OMT-Beschlusses, 

sowie dagegen, dass die Bundesregierung und 

der Deutsche Bundestag in Ansehung dieses 

Beschlusses untätig geblieben sind. Im OMT-

Beschluss ist vorgesehen, dass das Europäi-

sche System der Zentralbanken Staatsanlei-

hen ausgewählter Mitgliedstaaten in unbe-

grenzter Höhe ankaufen kann, wenn und so-

lange diese Mitgliedstaaten zugleich an einem 

mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfa-

zilität (EFSF) oder dem Europäischen Stabili-

tätsmechanismus (ESM) vereinbarten Reform-

programm teilnehmen. Verstieße der OMT-

Beschluss gegen das auf die Währungspolitik 

beschränkte Mandat der Europäischen Zent-

ralbank oder gegen das Verbot monetärer 

Haushaltsfinanzierung, könnte darin aus Sicht 

des Zweiten Senats ein Ultra-vires-Akt liegen, 

weil die EZB nicht zu einer eigenständigen 

Wirtschaftspolitik ermächtigt, sondern darauf 

beschränkt ist, die Wirtschaftspolitik in der 

Union zu unterstützen. Geht man - vorbehalt-

lich der Auslegung durch den Gerichtshof der 

Europäischen Union - davon aus, dass der 

OMT-Beschluss als eigenständige wirtschafts-

politische Maßnahme zu qualifizieren ist, so 

verstößt er offensichtlich gegen diese Kompe-

tenzverteilung. Diese Kompetenzverschiebung 

wäre auch strukturell bedeutsam, denn der 

OMT-Beschluss kann Hilfsmaßnahmen im 

Rahmen der „Eurorettungspolitik“ überlagern, 

die zum Kernbereich der wirtschaftspolitischen 

Kompetenz der Mitgliedstaaten rechnen (vgl. 

Art. 136 Abs. 3 AEUV). Zudem können die 

Transaktionen zu einer erheblichen Umvertei-

lung zwischen den Mitgliedstaaten führen und 

damit Züge eines Finanzausgleichs annehmen, 

den die europäischen Verträge nicht vorse-

hen. Auch soweit der OMT-Beschluss gegen 

das Verbot monetärer Haushaltsfinanzie-

rung (Art. 123 Abs. 1 AEUV) verstoßen soll-

te, läge darin eine offensichtliche und struk-

turell bedeutsame Kompetenzüberschrei-

tung. Der Verstoß wäre offensichtlich, weil 

das Primärrecht das Verbot ausdrücklich 

normiert und Kompetenzen der Europäi-

schen Zentralbank insoweit zweifelsfrei aus-

schließt. Er wäre auch strukturell bedeut-

sam, denn das Verbot monetärer Haushalts-

finanzierung ist eine der zentralen Regeln 

für die Ausgestaltung der Währungsunion 

als Stabilitätsunion. Zudem sichert es die 

haushaltspolitische Gesamtverantwortung 

des Deutschen Bundestages ab. Ob der 

OMT-Beschluss und sein Vollzug auch die 

Verfassungsidentität des Grundgesetzes 

verletzen können, ist derzeit nicht sicher 

absehbar und hängt nicht zuletzt von Inhalt 

und Reichweite des - primärrechtskonform 

ausgelegten - OMT-Beschlusses ab; die Ent-

scheidung darüber wird ggf. zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu treffen sein. Zunächst 

bleibt die Entscheidung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union abzuwarten. Aus unse-

rer prozessualen Sicht ist die Vorlage in ei-

nem Zwischenverfahren erfolgt; nach Be-

antwortung der Vorlagefragen werden wir 

die Ausgangsverfahren wieder aufnehmen 

und durch ein abschließendes Urteil been-

den. 

 e) Das Bundesverfassungsgericht, das im 

OMT-Verfahren erstmals selbst zu einem 

Vorlagebeschluss gekommen ist, überprüft 

aber auch, ob die Instanzgerichte ihrer Vor-

lagepflicht an den Gerichtshof der Europäi-

schen Union nachkommen. Wird die Vorla-

gepflicht verletzt und gelangt die Sache da-

her nicht an die an sich zur Entscheidung 

berufenen (europäischen) Richter, kann das 

Recht der Partei auf den gesetzlichen Rich-

ter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt 

sein. Die dafür geltenden Maßstäbe hat der 

Zweite Senat kürzlich in seinem Urteil vom 

28. Januar 2014 2 BvR 1561/12 wie folgt 
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formuliert: Aus verfassungsrechtlicher Sicht 

zu beanstanden ist die Auslegung und Anwen-

dung von Normen, die die gerichtliche Zu-

ständigkeitsverteilung regeln, nur wenn sie bei 

verständiger Würdigung der das Grundgesetz 

bestimmenden Gedanken nicht mehr ver-

ständlich erscheinen und offensichtlich unhalt-

bar sind. Diese Grundsätze gelten auch für die 

unionsrechtliche Zuständigkeitsvorschrift des 

Art. 267 Abs. 3 AEUV. Daher stellt nicht jede 

Verletzung der unionsrechtlichen Vorlage-

pflicht zugleich einen Verstoß gegen den ge-

setzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) 

dar. Das BVerfG hat dazu drei Fallgruppen ge-

bildet: Die Vorlagepflicht wird in den Fällen 

offensichtlich unhaltbar gehandhabt, in denen 

ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine 

Vorlage trotz der - seiner Auffassung nach be-

stehenden - Entscheidungserheblichkeit der 

unionsrechtlichen Frage überhaupt nicht in 

Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hin-

sichtlich der richtigen Beantwortung der Frage 

hegt und das Unionsrecht somit eigenständig 

fortbildet (das wäre eine grundsätzliche Ver-

kennung der Vorlagepflicht). Gleiches gilt in 

den Fällen, in denen das Gericht in seiner Ent-

scheidung bewusst von der Rechtsprechung 

des Gerichtshofs zu entscheidungserheblichen 

Fragen abweicht und gleichwohl nicht oder 

nicht neuerlich vorlegt (das wäre ein bewuss-

tes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft). 

Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage 

des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung 

des Gerichtshofs hingegen noch nicht vor oder 

hat eine vorliegende Rechtsprechung die ent-

scheidungserhebliche Frage möglicherweise 

noch nicht erschöpfend beantwortet oder er-

scheint eine Fortentwicklung der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte 

Möglichkeit (das wäre eine Unvollständigkeit 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs), wird 

der gesetzliche Richter verletzt, wenn das Ge-

richt den ihm in solchen Fällen notwendig zu-

kommenden Beurteilungsrahmen in unver-

tretbarer Weise überschreitet. Das ist jeden-

falls dann der Fall, wenn die Fachgerichte das 

Vorliegen eines "acte clair" oder eines "acte 

éclairé" willkürlich bejahen. Das Fachgericht 

muss sich also unter Anwendung und Ausle-

gung des materiellen Unionsrechts die ver-

tretbare Überzeugung bilden, dass die 

Rechtslage entweder von vornherein ein-

deutig ("acte clair") oder durch Rechtspre-

chung in einer Weise geklärt ist, die keinen 

vernünftigen Zweifel offenlässt ("acte 

éclairé“).  

Das Unionsrecht als solches fordert keine 

umfassende Kontrolle von Verstößen gegen 

Art 267 Abs 3 AEUV und damit auch keinen 

strengeren Prüfungsmaßstab. Vielmehr ist 

nach Auffassung des Gerichtshofs die Ge-

währleistung dieses Rechts Sache der Mit-

gliedstaaten (näher vgl EuGH, 01.04.2004, 

C-263/02 P). Auch aus der Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten ergibt sich kein anderes Ergebnis. 

Die Konvention und die sie konkretisierende 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte sind – darauf wer-

de ich gleich noch näher eingehen -  zwar 

auf der Ebene des Verfassungsrechts als 

Auslegungshilfen bei der Auslegung der 

Grundrechte und der rechtsstaatlichen 

Grundsätze heranzuziehen. Dies gilt auch 

für das grundrechtsgleiche Recht auf den 

gesetzlichen Richter. Die Ablehnung eines 

Antrags auf Vorlage einer Rechtssache an 

den Gerichtshof der Europäischen Union 

kann zwar gegen die Garantie eines fairen 

Verfahrens verstoßen (Art. 6 Abs. 1 EMRK), 

dies jedoch - so der EGMR  in ständiger 

Rechtsprechung - allenfalls dann, wenn sie 

willkürlich ist (Entscheidung vom 1. Februar 

2005, Beschwerde-Nr. 73711/01, Matheis 

./. Deutschland; Entscheidung vom 13. Feb-

ruar 2007, Beschwerde-Nr. 15073/03, John 

./. Deutschland, EuGRZ 2008, S. 274 

<276>; Entscheidung vom 8. Dezember 

2009, Beschwerde-Nr. 54193/07). Die von 

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG - also von unse-

rem nationalen Verfassungsrecht - geforder-

te Willkürprüfung deckt sich somit mit den 

konventionsrechtlichen Anforderungen an 

ein faires Verfahren und stellt diese vollum-

fänglich sicher. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/51jh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013200314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/lme/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013200314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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f) Gestatten Sie mir in diesem Zusammen-

hang noch einige Worte zum Spannungsver-

hältnis zwischen den nationalen Grundrechten 

und dem Grundrechtsschutz auf Unionsebene 

(Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union):  

(1) Das Bundesverfassungsgericht hat bis 

heute seinen prinzipiellen Anspruch nicht auf-

gegeben, Unionsrechtsakte auf ihre Grund-

rechtskonformität hin zu überprüfen. Es übt 

jedoch seine Gerichtsbarkeit nicht aus, weil 

und solange im Hoheitsbereich der Union ein 

dem Standard des Grundgesetzes im Wesent-

lichen vergleichbarer Grundrechtsschutz ge-

währleistet ist. Diese Rechtsprechung hat das 

Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt, 

etwa im Maastricht Urteil oder zuletzt auch im 

Urteil zum Lissabon-Vertrag. Es müsste also 

die Rechtsentwicklung in der Union generell 

unter den unabdingbar gebotenen Grund-

rechtsstandard abgesunken sein, bevor ein 

Eingreifen des BVerfG angezeigt ist. Wie diese 

generelle Gewährleistung allerdings im kon-

kreten Fall aussehen soll, ist schwierig zu be-

urteilen. So wird das Bundesverfassungsge-

richt einem Beschwerdeführer kaum entge-

genhalten können, er könne eine Verwirkli-

chung des grundrechtlichen Mindeststandards 

nicht verlangen, weil der nach deutschem Ver-

fassungsrecht grundrechtswidrige Akt der Uni-

on nur ein einmaliger "Ausreißer" sei, dann 

aber, sollten sich die „Ausreißer“ wiederholen, 

in den nächsten Fällen diese zu einem struktu-

rellen Defizit addieren und die generelle Ge-

währleistung des unabdingbaren Grundrechts-

standard in Frage stellen. Die weitere Entwick-

lung dazu bleibt abzuwarten. 

(2) Für eine gewisse Aufregung hat die Ent-

scheidung Åkerberg/Fransson des Gerichts-

hofs der Europäischen Union aus dem letzten 

Jahr gesorgt (Urteil vom 26. Februar 2013, C-

617/10). Das Unionsrecht steht danach einer 

nationalen Gerichtspraxis entgegen, die die 

Verpflichtung des nationalen Gerichts, Vor-

schriften, die gegen ein durch die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union garan-

tiertes Grundrecht verstoßen, unangewen-

det zu lassen, davon abhängig mache, dass 

sich dieser Verstoß klar aus den betreffen-

den Rechtsvorschriften oder der entspre-

chenden Rechtsprechung ergibt, da diese 

Gerichtspraxis dem nationalen Gericht die 

Befugnis nehme, die Vereinbarkeit dieser 

Bestimmung mit der Charta umfassend zu 

beurteilen. Vielmehr habe gemäß Art. 267 

AEUV ein innerstaatliches Gericht, bei dem 

ein Rechtsstreit über das Unionsrecht an-

hängig sei und dem dessen Sinn oder 

Reichweite nicht klar sei, das Recht oder 

gegebenenfalls auch die Pflicht, dem Ge-

richtshof Fragen nach der Auslegung der 

fraglichen Bestimmung des Unionsrechts 

vorzulegen. 

Den Ersten Senat hat dies in einer Entschei-

dung vom 24. April 2013 (zur „Antiterrorda-

tei“; 1 BvR 1215/07) Anlass zu folgender 

Feststellung gegeben: Im Sinne eines ko-

operativen Miteinanders zwischen dem Bun-

desverfassungsgericht und dem Gerichtshof 

der Europäischen Union dürfe dieser Ent-

scheidung (Akerberg/Fransson) keine Lesart 

unterlegt werden, nach der sie offensichtlich 

als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wäre oder 

Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaat-

lichen Grundrechte in einer Weise gefährde-

te (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG), dass dies die 

Identität der durch das Grundgesetz errich-

teten Verfassungsordnung in Frage stellte. 

Insofern dürfe die Entscheidung nicht in ei-

ner Weise verstanden und angewendet wer-

den, nach der für eine Bindung der Mitglied-

staaten durch die in der Grundrechtecharta 

niedergelegten Grundrechte der Europäi-

schen Union jeder sachliche Bezug einer 

Regelung zum bloß abstrakten Anwen-

dungsbereich des Unionsrechts oder rein 

tatsächliche Auswirkungen auf dieses aus-

reiche. Vielmehr führe der Gerichtshof der 

Europäischen Union auch in dieser Entschei-

dung ausdrücklich aus, dass die Europäi-

schen Grundrechte der Charta nur in "uni-

onsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, 
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aber nicht außerhalb derselben Anwendung 

finde". 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat 

seine zunächst sehr rigoros wirkende Recht-

sprechung in einem Urteil vom 6. März 2014 

wieder etwas zurückgenommen und insoweit 

versöhnlichere Töne angeschlagen. Er hat auf 

Art. 51 der Charta hingewiesen, der einen 

„hinreichenden Zusammenhang von einem 

gewissen Grad“ zwischen dem Unionsrecht 

und dem konkret zu beurteilenden Fall ver-

langt 

2. Kommen wir nun – als unser letztes The-

ma - zum Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte. So wie das Bundesverfassungs-

gericht Hüter des Grundgesetzes ist, ist der 

EGMR Hüter der Europäischen Menschen-

rechtskonvention (EMRK). Dieser sozusagen 

„doppelte“ Grund- und Menschenrechtsschutz 

steht zwar meist im Gleichklang, kann aber 

gelegentlich doch zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen führen. Dabei setzt ein Verfahren vor 

dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte die Erschöpfung des innerstaatlichen 

Rechtsweges voraus; dazu zählt auch die Ein-

legung der Verfassungsbeschwerde zum Bun-

desverfassungsgericht. Somit kann der EGMR 

auch eine Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zum Gegenstand seiner Prüfung 

machen und einen zuvor durch das Bundes-

verfassungsgericht als grundgesetzkonform 

angesehenen Hoheitsakt als konventionswidrig 

beanstanden. Das ist in jüngerer Zeit durch-

aus vorgekommen.  

Das Bundesverfassungsgericht hat anfänglich 

die Konvention – ich habe es eben kurz ange-

sprochen - als reine Auslegungshilfe für „die 

Bestimmung von Inhalt und Reichweite der 

Grundrechte… des Grundgesetzes“ eingeord-

net, der jedoch selbst kein Verfassungsrang 

zukomme. Diese Sichtweise war auf den for-

malen Rechtscharakter der Konvention ge-

stützt. Denn aus der Sicht unseres Grundge-

setzes kommt völkervertragsrechtlichen Rege-

lungen lediglich der Vorrang gegenüber einfa-

chen Gesetzen zu, während sie den verfas-

sungsrechtlichen Regelungen untergeordnet 

bleiben. Diese Rechtsprechung hat das Bun-

desverfassungsgericht im Jahr 2004 in einer 

grundlegenden Entscheidung („Görgülü“) 

unter Hinweis auf die Völkerrechtsoffenheit 

der deutschen Rechtsordnung modifiziert. 

Der zu Grunde liegende Fall betraf einen 

Sorgerechtsstreit zwischen dem Vater eines 

nichtehelichen Kindes und den Pflegeeltern 

des Kindes, in deren Obhut das Kind kurz 

nach seiner Geburt gegeben worden war. 

Der Vater hatte sich vergeblich um die 

Übertragung des Sorgerechts und um eine 

Regelung des Umgangsrechts bemüht. 

Nachdem seine Verfassungsbeschwerde ge-

gen die ablehnende Entscheidung des Fami-

liengerichts erfolglos geblieben war, hatte er 

sich mit einer Individualbeschwerde an den 

EGMR gewandt. Der EGMR bewertete die 

Verweigerung des Umgangs- und Sorge-

rechts als Verletzung des Rechts des Vaters 

auf Achtung seines Familienlebens (Art. 8 

Abs. 1 EMRK) und betonte die staatliche 

Pflicht, auf die Zusammenführung eines 

leiblichen Elternteils mit seinem Kind hinzu-

wirken. Daraufhin lehnte das nationale 

deutsche Familiengericht in zweiter Instanz 

jedoch erneut eine einstweilige Anordnung 

zum Umgang des Vaters mit dem Kind ab. 

Zur Begründung führte es unter anderem 

aus, die Entscheidung des EGMR rechtferti-

ge nicht den Erlass einer einstweiligen An-

ordnung, denn sie binde nur die Bundesre-

publik Deutschland als Völkerrechtssubjekt, 

nicht aber deren Organe der Rechtspre-

chung. Die hiergegen gerichtete erneute 

Verfassungsbeschwerde des Vaters, mit der 

die mangelhafte Umsetzung des Urteils 

durch die Familiengerichte gerügt wurde, 

hatte Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht 

begründete seine Entscheidung mit einer 

Verletzung des Elterngrundrechts aus Art. 6 

GG in Verbindung mit dem Rechtsstaats-

prinzip: Das Familiengericht habe eine in 

diesem Fall ergangene Entscheidung des 

EGMR, die eine Verletzung der Konvention 

festgestellt habe, nicht hinreichend beach-

tet. Denn – und dies war neu – die staatli-
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chen Gerichte seien über den verfassungs-

rechtlich fundierten Grundsatz der Völker-

rechtsfreundlichkeit zu einer solchen Beach-

tung grundsätzlich verpflichtet.  

Damit hat das Bundesverfassungsgericht die 

Konvention durch ihre Einbeziehung in die Ge-

setzesbindung der Fachgerichte nach Art. 20 

Abs. 3 GG gestärkt und zumindest mittelbar 

zum verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab 

erhoben, und zwar so, wie sie vom EGMR aus-

gelegt und konkretisiert wird. Deren Missach-

tung kann hiernach im Wege der Verfassungs-

beschwerde gegen deutsche Hoheitsakte unter 

Berufung auf das Rechtsstaatsprinzip in Ver-

bindung mit dem jeweiligen Grundrecht gerügt 

werden. Diese Fortentwicklung der Rechtspre-

chung hatte weitere Konsequenzen: Nachdem 

es bei der Beurteilung der im deutschen Straf-

recht für Wiederholungstäter schwerster Straf-

taten nach Verbüßung der eigentlichen Strafe 

vorgesehenen Sicherungsverwahrung zu un-

terschiedlichen Ergebnissen in der Rechtspre-

chung von Bundesverfassungsgericht und 

EGMR gekommen war, ist das Bundesverfas-

sungsgericht in einem weiteren Urteil zu die-

ser Frage im Jahre 2011 in Anwendung der im 

„Görgülü-Beschluss“ festgeschriebenen 

Grundsätze sogar so weit gegangen, dass es 

die Rechtskraft seiner eigenen Entscheidungen 

für überwindbar erachtet hat, sofern eine da-

nach ergangene Entscheidung des EGMR neue 

Gesichtspunkte für die Auslegung des Grund-

gesetzes enthält. 

 

III. 

Meine Damen und Herren, damit wären wir 

vorerst am Schluss. Nachdem ich Ihnen einen 

Überblick über die Stellung des Bundesverfas-

sungsgerichts im nationalen und im internati-

onalen Gefüge gegeben habe, ist es Zeit, auf 

den Anlass der heutigen Veranstaltung zu-

rückzukommen. Begegnungen wie die heutige 

machen sicherlich nicht nur mich, sondern alle 

Anwesenden optimistisch. Die Übersetzung 

von Leitentscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts in die rumänische Sprache, 

Ihrer aller Anwesenheit bei der Präsentation 

dieses Werkes, und Ihr Interesse an den 

Entwicklungen in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, das Sie damit ausdrü-

cken, lassen hoffnungsvoll in die Zukunft 

blicken. Ich empfinde es als eine große Eh-

re, uns alle auf dem Weg in ein gemeinsa-

mes Europa ein Stück begleiten zu dürfen 

und darf dies sicher auch im Namen des 

Bundesverfassungsgerichts sagen und Sie 

von dessen Richterinnen und Richtern herz-

lich grüßen.  

Abschließend freue ich mich auf die Diskus-

sion und bitte Sie, verbliebene Fragen an 

mich zu richten. Vorerst vielen Dank für Ih-

re Aufmerksamkeit.  


